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als Symbol der Ketzer in den zahlreichen einschlägigen Briefen59. Auch das Bild von 
denen, die das Gift des Drachens im goldenen Becher Babylons zum Trunk dar­
bieten (nach Jer 51, 7 und Dt 32, 33), begegnet öfters50.

Der Brief Lothars fügt sich gut in die Korrespondenz Coelestins DI. und Heinrichs 
VI. und in den Gang der Verhandlungen der Jahre 1195 bis 1197 ein51. Wegen der 
Krone Siziliens und der staufischen Ansprüche, die das Patrimonium Petri bedroh­
ten, waren die Beziehungen zwischen Papst und Kaiser seit 1192 unterbrochen gewe­
sen. Da aber Heinrich wegen des Erbreichplans und der Sicherung seiner Herrschaft 
in Unteritalien auf seinen Gegenspieler angewiesen war, knüpfte er schon bald nach 
dem Beginn des Jahres 1195 durch Bischof Wolfger von Passau die ersten Kontakte 
mit dem Papst. Er ließ sein Angebot für die Wiederaufnahme der direkten Beziehun­
gen unterbreiten: es war die Kreuznahme, die in Bari am 31. März 1195 zunächst 
heimlich erfolgte, dann aber durch den Kreuzzugsaufruf vom 12. April 1195 publik 
wurde. Schon vorher, wohl im Laufe des Monats März, hatte Heinrich VI. einen 
Brief an die Kardinäle oder, was wahrscheinlicher ist, mehrere Briefe an einzelne 
Kardinäle abgeschickt, die der Passauer Bischof an die Kurie brachte52. Der Wortlaut 
des Schreibens ist nicht bekannt, aus der päpstlichen Antwort vom 27. April 1195 
aber inhaltlich bestimmbar. Der Kaiser äußerte seine Ergebenheit gegenüber der rö­
mischen Kirche, versicherte seine Sorge für den Frieden und für das Heilige Land 
und versprach, für das Wohl der Christenheit zu wirken53. Die Botschaft ist nicht 
so zu interpretieren, als wollte der Kaiser den Papst überspielen, indem er seine Um-
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